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Bürgergemeinde erkannt und wenn auch darnach gehandelt wird, dann muß es

uns um die Existenz nicht bange sein.»

Gibt es eine Mietzinsnot?

Ein Familienvater, der sich auf der Wohnungssuche befindet, würde über diese
Frage nicht schlecht erstaunt sein. Die Frage wurde aber gestellt, und zwar gab
eine Bemerkung des Präsidenten des Mieter-Verbandes Zürich, Dr. Edwin Brunner,

den Anlaß dazu. Er stellte nämlich fest, daß es heute dem Großteil der
Lohnverdiener nicht mehr möglich sei, eine preislich geeignete Wohnung zu finden.
Diese durch die tagtägliche Erfahrung bestätigte Aussage brachte den Sekretär
des Schweizerischen Hauseigentümerverbandes, Nationalrat Dr. Raissig, auf den
Plan, der glaubte, gleich mit grobem Geschütz auffahren zu müssen, denn er soll -
wir zitieren die NZZ - gesagt haben, «es sei gelogen, wenn man in dieser
allgemeinen Form von Mietzinsnot rede, und er fragte: Wo wohnen denn alle diese
Mieter? »

Die Gereiztheit, mit welcher Dr. Raissig reagierte und die ihn dazu führte, die
Grenzen sachlicher Diskussion zu überschreiten und von Lüge zu sprechen, läßt
vermuten, daß Dr. Brunner einen wunden Punkt berührte. Die Frage lautet
zudem nicht dahin, ob der Großteil der Arbeitnehmer untragbar hohe Mietzinse
zahlen müße, sondern ob es dem Wohnungssuchenden heute noch möglich sei,
eine Wohnung zu annehmbarem Mietzins zu finden. Das sind zwei ganz
verschiedene Dinge. Indem Dr. Raissig auf die Mietzinsverhältnisse im allgemeinen
hinweist, lenkt er vom Problem, das Dr. Brunner berührte, ab. Der Wohnungssuchende

von heute ist vorwiegend auf neue Wohnungen angewiesen, und hier
sind die Mieten so hoch, daß wirklich von einer Mietzinsnot gesprochen werden
kann. Es war übrigens Bundesrat Schaffner, der das Wort prägte, es sei richtiger,
nicht von einer Wohnungsnot, sondern von einer Mietzinsnot zu sprechen, wobei
er eben die Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt im Auge hatte.

Es heißt daher an der Sache vorbeireden, wenn - wie in einem Artikel der
NZZ über «Einkommenszunahme und Mietzinserhöhungen» - dargetan wird,
daß die Löhne stärker gestiegen seien als die Mietzinse, der Arbeiter also trotz
Mietzinserhöhungen einen geringeren Teil seines Einkommens für den Zwangsbedarf

aufwenden müsse als früher.
Für den Mieter, der eine neue Wohnung sucht, ist entscheidend, welche

Verhältnisse er auf dem Wohnungsmarkt antrifft. Gerade der Umstand, daß
Altwohnungen immer noch zum Teil wesentlich billiger sind als Neuwohnungen,
bewirkt ein sehr geringes Angebot an vermietbaren Altwohnungen. Zumeist gehen
diese, sofern sie frei werden, unter der Hand weg. Wer aber eine Altwohnung hat,
bleibt darauf sitzen und sieht davon ab, sie ohne zwingenden Grund mit einer
teureren Neuwohnung zu vertauschen.

Die NZZ stellt selbst fest: «Mehr noch als in den Altliegenschaften machen
sich jedoch die preistreibenden Faktoren bei den Neubauten bemerkbar. Die
Folge war eine wachsende Diskrepanz zwischen den Mietzinsen für alte und für
neue Wohnungen. 1960 hatte sie etwa 50% betragen; bei der letzten Mietpreiserhebung

waren es 122 Prozent.» Im Mai 1968 kostete zum Beispiel eine neu
erstellte Dreizimmerwohnung in Zürich einen Mietzins von Fr. 5483.-, in Basel
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sogar Fr. 6102.-. Nach der Statistik über die Löhne verunfallter Arbeiter betrug
1967 der durchschnittliche Jahresverdienst, berechnet auf Grund des ausgewiesenen

Wochenverdienstes, für gelernte und angelernte Arbeiter Fr. 14 843.- und für
ungelernte Arbeiter Fr. 12 786.-. Vergleicht man damit die Mietzinse, wie sie
beispielsweise in Zürich und Basel für neue und neueste Wohnungen im Mai 1968
erhoben wurden, so ist ohne weiteres ersichtlich, daß Dr. Brunner mit seiner
Behauptung, dem Großteil der Lohnverdiener sei es nicht mehr möglich, eine
geeignete Wohnung zu finden, völlig im Recht ist. Nach der Erhebung vom Mai
1968 lauteten die Jahresmietzinse für eine Dreizimmerwohnung in

Zürich Fr.

Altwohnungen 2462.-
Neuwohnungen 3498.-
Neueste Wohnungen erstellt Juli-Dezember 1967 5483.-

In Prozenten des Jahresverdienstes machen diese Mietzinse aus:
Jahresmiete für

neue Wohnungen neueste Wohnungen
Zürich Basel Züich Basel

Gelernter und angelernter Arbeiter Fr. 14843.- 23,6 22,3 36,9 41,1
Ungelernter Arbeiter Fr. 12 876.- 27,3 25,8 45,7 47,7

Neu erstellte Wohnungen kommen danach in diesen beiden Städten für
Arbeiter überhaupt nicht in Frage. Auch um eine neuere Wohnung mieten zu
können, muß der Arbeitnehmer große Einschränkungen auf sich nehmen, es sei

denn, man entschließt sich dazu, das Familieneinkommen durch Erwerbsarbeit
der Hausfrau und Mutter zu verbessern.

Man wird einwenden, in Zürich und Basel seien die Jahresverdienste höher,
als es dem Landesdurchschnitt entspreche. Dies trifft zu, doch macht der Unterschied

kaum so viel aus, daß die Belastung des Familienbudgets durch die Miete
wesentlich gemildert würde. In den mittleren und kleineren Städten wie auch auf
dem Lande wird es für den Mieter günstiger sein, doch für die Großstädte trifft
es ohne Zweifel zu, daß der Lohnverdiener es außerordentlich schwer hat, eine
Wohnung zu finden, deren Mietzins zu seinem Einkommen in einem erträglichen
Verhältnis steht. Hier liegt eine wirkliche Mietzinsnot vor. Sie kann nur behoben
werden, indem das Angebot an preisgünstigen Wohnungen vermehrt und durch
Baurationalisierung und Großüberbauungen unter günstigen Bedingungen die
Baukosten gesenkt werden. gk

Basel Fr.

1960.-
3304.-
6102.-

Rückblick und Ausblick bei Pro Infirmis

PI - Der kürzlich erschienene Jahresbericht von Pro Infirmis gibt einen
interessanten Überblick über die Erfordernisse der heutigen Behindertenhilfe. Wenn
auch die finanziellen Nöte in den Hintergrund getreten sind, gibt es doch eine
große Anzahl komplexer Fragen zu lösen. Die Fürsorge wandelt sich daher immer
mehr zu einer partnerschaftlichen Beratung, zu einem vertieften Eingehen auf die
Probleme, welche ein Gebrechen dem Behinderten und seiner Familie stellt. Die
Pro Infirmis-Fürsorgerin muß dafür nicht nur über menschliche Hilfsbereitschaft,
sondern auch über großes berufliches Fachwissen und über vielerlei Spezialkennt-
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